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Anlässe und Termine 
 

Freitag, 30.08.2024, 18.00 Uhr, Betriebs- 

besichtigung Wasserkraftwerk Herrentö-

beli (Anmeldung erwünscht) 

Sonntag, 01.09.2024, Toggenburger Flug-

meeting, Landeplatz bei Altherr Garage 

Mittwoch, 04.09.2024, 14.00 Uhr,  

Seniorennachmittag, Büelensaal, Nesslau 

Freitag, 06.09.2024 und Samstag, 

07.09.2024, Irish Openair, Rietbad 

Samstag, 07.09.2024, ab 18.00 Uhr, Grill-

plausch, Restaurant Gemsli, Neu St. Johann 

Sonntag, 08.09.2024, 14.00 - 18.00 Uhr, 

Musigstobete, Restaurant Sternen, Nesslau 

Donnerstag, 12.09.2024, 19.30 Uhr, 

Treff12: Orgeln Klosterkirche, Neu St. Jo-

hann 

Samstag, 14.09.2024, 10.00 - 16.00 Uhr, 

Tag der offenen Tür, FOAG und Holzener-

giezentrum, Stich, Nesslau 

Samstag, 14.09.2024, ab 16.00 Uhr, Lotto-

abend, Büelensaal, Nesslau 

Sonntag, 15.09.2024, 10.30 – 11.30 Uhr,  

Eucharistiefeier zum Bettag, Klosterkirche 

Dienstag, 17.09.2024, 20.00 Uhr, Infoabend 

Feuerwehrleute, Depot Untersteig, Nesslau 

Mittwoch, 18.09.2024, 14.00 Uhr, Spiel- 

und Jassnachmittag 50+, FraueNesslau,  

Religionszimmer Kloster, Neu St. Johann 

 

Verwaltung geschlossen 
 

Das Gemeindepersonal geht auf Reisen, 

weshalb die Gemeinde- und Schulverwal-

tung am  

Montag, 9. September 2024  
geschlossen bleiben.  

Bei einem Todesfall melden Sie sich bitte 

unter der Natel-Nr. 079 356 18 07. Vielen 

Dank für Ihr Verständnis. 

Bekanntmachungen 

 

Behinderungen und Sperrungen 
 

Johanneumstrasse, Neu St. Johann 

Der Einlenker der Johanneum- in die Toggen-

burgerstrasse wird saniert und vergrössert. 

Deshalb ist im betroffenen Bereich vom 

26. August bis ca. 10. September 2024 mit 

Behinderungen zu rechnen.  

Der Belag muss aufgrund zur Nähe der Bahn-

linie in der Nacht eingebaut werden. Die ent-

sprechenden Nachtarbeiten sind vom 

4. September, 20.00 Uhr, bis 5. September 

2024, 05.00 Uhr, geplant. Während dieser 

Zeit ist die Strasse vollständig gesperrt. Es 

gibt keine Umleitung. Bei schlechter Witte-

rung wird der Belagseinbau auf einen Folge-

tag verschoben.  

 

Areal Krone, Nesslau 

Im Zusammenhang mit den laufenden Neu-

bauten beim Areal Krone werden die neue 

Strasse zwischen Areal und Coop erstellt, das 

Trottoir entlang der Hauptstrasse sowie der 

Regenwasserkanal im Wiesenweg erneuert.  

Deshalb ist im betroffenen Bereich ab an-

fangs September bis Ende November 2024 

mit Behinderungen zu rechnen. Während 

den Arbeiten für den Regenwasserkanal 

muss der Wiesenweg zwischenzeitlich ge-

sperrt werden. Eine Umleitung für Fussgän-

ger wird signalisiert.  

 

Bei Fragen stehen zur Verfügung: 

RKL Ingenieurbüro:   T 058 451 78 67 

(Bauleitung)  N 079 763 34 44 

Bauverwaltung:   T 058 228 76 45 

 

Mehr Infos unter www.nesslau.ch 

 

 

nesslau 

Baurecht für Alpsteinmühle Titelbild: Brigitte Baumann 

Vor etwas über einem Jahr wurde die Alpsteinmühle Genossenschaft mit Sitz in Nesslau gegrün-

det. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Berggetreide aus der Alpsteinregion zu fördern, zu verarbeiten 

und zu vermarkten. Der Gemeinderat stellt für ihr Vorhaben die Scheune des ehemaligen Land-

wirtschaftsbetriebs Berstel (Grundstück Nr. 176N, Gebäude Vers.-Nr. 693N) zur Verfügung. Der 

Alpsteinmühle Genossenschaft wird ein 30-jähriges Baurecht mit Verlängerungsmöglichkeit für 

den Betrieb einer Mühle mit Getreidelager und Getreidetrocknungsanlage samt Eventraum ein-

geräumt. Die weiteren Modalitäten sind dem entsprechenden Baurechtsvertrag zu entnehmen, 

der gemäss Art. 36 Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum untersteht. Da die Scheune 

im Verwaltungsvermögen der politischen Gemeinde aufgeführt ist, beinhaltet das Referendum 

auch eine Entwidmung des Grundstücks Nr. 176N vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen.  

Der entsprechende Personaldienstbarkeitsvertrag für das Baurecht kann während der Referen-

dumsfrist vom 29. August 2024 bis 7. Oktober 2024 im Foyer des Dachgeschosses im Gemeinde-

haus Nesslau oder auf der Website eingesehen werden. Das entsprechende Inserat ist der Innen-

seite zu entnehmen. 
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Aus dem Gemeinderat 
 

Referendumsvorlage 
(fakultatives Referendum gemäss Art. 23  
Bst. d Gemeindegesetz, Art. 13 Gemeindeordnung) 

Gegenstand: 

Personaldienstbarkeitsvertrag  

Alpsteinmühle Genossenschaft  

 selbstständiges und dauerndes Baurecht, 

Baurecht für Mühle mit Getreidelager, Ge-

treidetrocknungsanlage und Eventraum 

Vers.-Nr. 693N 

 Entwidmung Grundstück Nr. 176N vom Ver-

waltungs- ins Finanzvermögen 

Referendumsfrist:  

29. August 2024 bis 7. Oktober 2024 

Öffentliche Auflage Referendumsbegehren: 

Gemeindehaus Nesslau, Foyer Dachgeschoss 

Quorum Zustandekommen Referendumsbe-

gehren: 270 gültige Unterschriften 

Ein allfälliges Referendumsbegehren ist vor 

Ablauf der Referendumsfrist schriftlich dem 

Gemeinderat Nesslau einzureichen. 

 

Teilstrassenpläne - Mitwirkung 

Umklassierung Wendehammer Schartegg 

Die Hof-Schartegg-Strasse ist im Geoportal der 

amtlichen Vermessung als Gemeindestrasse 

3. Klasse aufgeführt. Im rechtskräftigen und 

nach wie vor gültigen Gemeindestrassenplan, 

genehmigt am 11. September 1991, wurde die 

Strasse jedoch als Gemeindestrasse 2. Klasse 

eingestuft. Nun wurde ein Teilstrassenplan aus-

gearbeitet, der neu einen Wendehammer bein-

haltet, damit die Strasse die Kriterien einer Ge-

meindestrasse 2. Klasse auch erfüllt. Ab Grund-

stück Nr. 507K wird die Strasse als Gemein-

destrasse 3. Klasse geführt. 

Erschliessung Rothenegg 

In der Rothenegg werden fünf Einfamilienhäu-

ser und zwei Doppeleinfamilienhäuser gebaut. 

Die Erschliessung erfolgt über die Obere 

Gähwiesstrasse. Dazu muss ein Teilstrassen-

planverfahren durchgeführt werden. 

 

 

 
 

Aus dem Gemeinderat 
 
Beide Teilstrassenpläne unterliegen der öffentli-

chen Mitwirkung, die vom 29. August 2024 bis 

11. September 2024 dauert. Für Interessierte be-

steht die Möglichkeit, während dieser Frist die Un-

terlagen im Gemeindehaus (Foyer Dachgeschoss) 

oder auf der Website einzusehen. Allfällige Einga-

ben sind bis spätestens 11. September 2024 

schriftlich beim Gemeinderat Nesslau einzu-

reichen. 

 

Sachbearbeiter/in gesucht 

Für die Bauverwaltung suchen wir per 1. Dezem-

ber 2024 oder nach Vereinbarung: 

Sachbearbeitung Bauverwaltung  

Stv. Bauverwalter/in 
(80 bis 100 Stellenprozente) 
Sind Sie interessiert? Informationen zur Stelle 

finden Sie unter www.nesslau.ch/Neuigkeiten. 

 

 

Aus der Schule 
 

Willkommen in der Schule Nesslau 
Im Kindergarten über-

nimmt Rebecca Breitler die 

Klassen von Sabrina 

Schwab.  

 

 

 

 

 

Auf der Primarstufe unterrichtet neu Leoni Lutz, 

Ronja Diethelm tritt die Nachfolge von Sandra Hei-

erli an und Nina Setz wird Nachfolgerin von Isabe-

lle Sutter im Schulhaus Krummenau. 

Leoni Lutz Ronja Diethelm        Nina Setz 

 
 

Aus der Schule 
 

Auf der Oberstufe tritt Roger Batallé Sala die 

Nachfolge von Jessica Zimlich an, Nadine Blöchlin-

ger übernimmt die Klasse von Rahel Hutter und 

Melanie Frischknecht unterrichtet als Klassenleh-

rerin der 1. Real b. Als Fachlehrpersonen konnten 

Mélodie Näf und Michael Walther gewonnen wer-

den, Regina Moscato wird neue Lateinlehrerin 

und Jan-Arne Birkhölzer unterrichtet das Freifach 

Handball. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Roger Batallé Sala Nadine Blöchlinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melanie Frischknecht Mélodie Näf 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Michael Walther Regina Moscato  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Jan-Arne Birkhölzer 

 
 

Aus der Feuerwehr 
 

Dein Einsatz zählt 
Die Feuerwehr Nesslau ist 

für die Sicherheit im Ge-

meindegebiet zuständig. 

Bei Bränden, Unfällen, Unwettern und vielen ande-

ren Ereignissen ist sie schnell vor Ort und leistet 

professionelle Hilfe.  

Damit dies auch so bleibt, sucht die Feuerwehr zur 

Verstärkung Männer und Frauen ab 18 Jahren, die 

aktiv in der Feuerwehr mitwirken wollen. Die Feu-

erwehr ist gut ausgebildet und arbeitet mit moder-

nen, leistungsfähigen Geräten und Fahrzeugen. Sie 

zeichnet sich aber auch durch eine gute Kamerad-

schaft aus. Für künftige Feuerwehrleute sind eine 

gute körperliche und geistige Fitness wichtig und 

ebenso die Fähigkeit, in einem Team engagiert und 

konstruktiv mitzuarbeiten. Die sinnvolle Freizeit-

beschäftigung bietet dir eine finanzielle Entschädi-

gung sowie eine gute Aus- und Weiterbildung, die 

auch im Privatleben Nutzen bringt. 

Interessiert? 
Haben wir dein Interesse geweckt? Gerne geben 

wir persönlich Auskunft und beantworten Fragen. 

Wir freuen uns auf dich! 

Am Dienstag, 17. September 2024, findet 

unser Infoabend für künftige Feuerwehr-

leute statt. Treffpunkt: 20.00 Uhr, Feuer-

wehrdepot Untersteig, Nesslau. 

 

Verbrennen von Schlagabraum 
Planen Sie nicht ausreichend trockene Waldab-

fälle (Schlagabraum) zu verbrennen? Dann kon-

taktieren Sie unbedingt frühzeitig den Revier-

förster, damit eine entsprechende, kostenlose 

Bewilligung eingeholt werden kann. Diese wird 

dann der Feuerwehr und der Polizei zugestellt. 

Nur mit einer Bewilligung ist gewährleistet, dass 

beim Ausrücken der Feuerwehr durch eine Mel-

dung an die Notrufzentrale keine Kosten zulas-

ten des Verursachers entstehen. (Anmerkung: 

Sobald eine Alarmierung erfolgt, ist die Feuer-

wehr verpflichtet, auszurücken.) 

Das entsprechende Formular kann unter 

www.sg.ch/umwelt-natur/wald/waldregion-5-

toggenburg.html heruntergeladen werden. 


